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Kalenderblätter

''' 1.1. 1984 begann in Deutschland das Kabelfernseh-
Zeitalter. Am 1. Januar wurde in Ludwigshafen 
der Sendebetrieb gestartet... Jetzt haben wir zwar 
Dutzende von Programmen, aber keinen 
Durchblick mehr...

y 17.1.1979 erster Smogalarm in Deutschland
V 23.1.1990 wurde in Paris das erste europäische Kino 

für Blinde eröffnet. Über Kopfhörer beschreiben 
Sprecher Handlung, Szenerie und Kostüme der 
gezeigten Filme.

31.1. (18 Uhr) bis 2.2. (14Uhr) 1992
In Potsdam-Hermanswerder findet das Treffen des Forums der Krüppel- 
und Behinderteninitiativen zum Thema ''Pflegeversicherung" statt. 
Folgende Bereiche sollen diskutiert und beraten werden: 
-Vergleich der Situation in den östlichen und westlichen
Bundesländern
-Stand des Gesetzgebungsverfahrens
-Welche Auswirkungen hätte eine Pflegeversicherung 
auf unseren Alltag?
-Was können wir öffentlich für ein steuerfinanziertes
Pflege-Assistenz-Gesetz tun?
Es wird eine Teilnahmegebühr von 40 DM (erm. 20 DM) erhoben.
Die Fahrtkosten werden erstattet. Die Anmeldung kann telefonisch über 
Anneliese Mayer (AG SP AK: 089/774078) oder den Berliner 
Behindertenverband (2741446) erfolgen.
Tagungsanschrift: Hoffbauer-Stiftung,

"Häuschen mit Rampe" (REHA I), 
Zufahrt über die Templiner Straße, 
1561 Potsdam (Tel.: 023/313221)

Wer denkt, der Beauftragte der Bundesregierung für die 
Belange der Behinderten setze sich für unseren realen Be­
lange ein, der irrt!
In seiner Presseerklärung Nr. 4/91 “Pflegegesetz zügig ver­
abschieden - wer schnell hilft, hilft doppelt“ hat Otto Re- 
genspurger “mit Nachdruck eine Lösung im Sinne von Dr. 
Norbert Blüm entwickelten Konzeption” gefordert.
Das ist wohl nur so erklärlich, daß es Herrn Regenspurger über 
seiner vielen Arbeit zur Durchsetzung seines Mottos “AN 
BEHINDERTE DENKEN, EINANDER VERSTEHEN; MIT­
EINANDER LEBEN” entgangen ist, daß Behinderte seit lan­

gem ein steuerfinanziertes Pflege-Assistez-Gesetz fordern. Wenner dazu aufruft, “die quälende 
Ungewissheit über das Ob und Wie der schon seit vielen Jahren diskutierten Verbesserung 
der Lage von pflegebedürftigen Menschen alsald zu beenden’ ’, wäre es da nicht das Beste, 
die existenziellen Bedürfnisse und Erfordernisse der Betroffenen dabei einzubeziehen...?



Behindertenpolitik

Horst Frey

Schwerbehindertenrecht in Gefahr!
Die derzeit geführte Diskussion zur Ver­

einheitlichung des Rehabilitations- und 
Schwerbehindertenrechts in ein IX. Sozial­
gesetzbuch veranlaßt uns, den Arbeitskreis 
der Schwerbehindertenvertretungen, aus 
der Sicht der Betroffenen dazu Stellung zu 
nehmen.

Das Ziel im IX. Sozialgesetzbuch muß 
eine finanzielle Grundsicherung sein! 
Leider wurde im Einigungsvertrag diese 
Grundsicherung in Form einer Invaliden­
rente für von Geburt an Behinderte nicht 
auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt.

Ein weiteres großes Ziel muß sein, die 
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkei­
ten in den Werkstätten für Behinderte 
zu verbessern. Das betrifft sowohl die 
Rechtsstellung der Behinderten als Arbeit­
nehmer, ihre tariflich festgelegte Entloh­
nung als auch ihre Mitwirkung in allen Per­
sonal- und Sachentscheidungen.

Bei einer sinnvollen Rechtsbereinigung 
und -änderung sollten aus unserer Sicht fol­
gende Schwerpunkte gesetzt werden: 
--Stärkere Berücksichtigung der Grundsät­
ze ‘ ‘Rehabilitation vor Rente ’ ’ und ‘ ‘Re­
habilitation vor Pflege ” 
-Einbeziehung der Träger der Sozialhil­
fe als Rehabilitationsträger 
-Rechtsanspruch auf Rehabilitationslei­
stungen 
-Verbesserung der Koordination und 
Kooperation der Leistungsträger 
—Rehabilitationsmöglichkeiten für Frauen 
-Abgrenzung der Rehabilitationsleistun­
gen der beruflichen Rehabilitationsträger 
und begleitender Hilfe im Arbeits- und Be­
rufsleben
-Rechtsstellung und Beteiligungsrechte 
der Rehabilitanden in Berufsbildungs- und 
Berufsförderungswerken

—Verbesserung der Rechtsstellung der 
Vertrauensleute der Schwerbehinderten 
-Dynamisierung der Ausgleichsabgabe 
—Erweiterung der Fördermöglichkeiten 
aus Mitteln des Ausgleichsfonds durch 
die Bundesanstalt für Arbeit bei der Ein­
stellung Schwerbehinderter 
—Förderung neuer Beschäftigungsfor­
men (“Selbsthilfe firmen”) 
-Verbesserung bei der unentgeldlichen 
Beförderung Schwerbehinderter im öf­
fentlichen Personenverkehr 
-Verpflichtung der Arbeitgeber, 
Schwerbehinderte bei entsprechender 
Eignung bevorzugt einzustellen 
—Verpflichtung der Bundesanstalt für 
Arbeit, vierteljährlich einen Bericht über 
die Einstellung und Beschäftigung 
Schwerbehinderter bei öffentlichen Ar­
beitgebern nach Bund, Ländern und Ge­
meinden aufgeschlüsselt zu erstellen 
und zu veröffentlichen
—“Mobilitationszuschuß” für bewe­
gungsbehinderte Menschen

Auch anläßlich der REHA ’91 in Düs­
seldorf stand die Weiterentwicklung des 
Schwerbehindertengesetzes im Vorder­
grund. Mittelpunkt der Diskussion war 
die Situation in den neuen Bundeslän­
dern. Gekennzeichnet ist diese durch 
eine extrem hohe Zahl von Anträgen von 
Arbeitgebern auf Zustimmung zur Kün­
digung Schwerbehinderter. Damit die 
Hauptfürsorgestellen ihre Aufgaben 
sachgerecht nach dem Schwerbehinder­
tengesetz erfüllen können, wurde die 
Forderung nach Verbesserung der Per­
sonalsituation und verstärkten Schulun­
gen der Mitarbeiter erhoben. Begleiten­
de Hilfen im Arbeitsleben sind Bring­
schuld der Hauptfürsorgestellen!
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Die Fachdienste der Hauptfunsorgestel­
len sind mit dem Ziel auszubauen, die be­
gleitenden Hilfen auf die betrieblichen 
Anforderungen auszurichten (technische 
Beratungsdienste, Fachdienste für psy­
chisch Behinderte, Gehörlose etc.). Dabei 
sind die individuellen Hilfen zur Einglie­
derung Schwerbehinderter unbedingt zu 
verstärken. Der bisherige Vorgang der in­
stitutionellen Hilfen ist zugunsten ambu­
lanter Unterstützung abzubauen!

Von Seiten vieler Vertrauensleute wird 
beklagt, daß ihnen die Arbeit erschwert 
und ihre Initiativen abgeblockt werden. 
Ebenso gibt es eine mangelnde Koopera­
tionsbereitschaft der Arbeitgeber. Wir for­
dern eine härtere Sanktionierung! Wir se­
hen die Gefahren bei der Eingliederung des 
Schwerbehindertengesetzes in das IX. 
Sozialgesetzbuch darin, daß das Schwer­
behindertengesetz nur als Rehabilitations­
gesetz verbleibt. Der Gedanke eines Ar­
beitnehmerschutzgesetzes in der Entwick­
lung seit 1919 würde damit beerdigt wer­

den. Das kann von keiner Partei gewollt 
sein!

Wir fordern über alle Parteien eine In­
itiative beim Gesetzgebungsverfahren, 
das die Rechte der Schwerbehinderten 
und ihrer Vertretungen weiter ausbaut. 
Zum Beispiel: 
—Nichtigkeit der Maßnahmen bei Nicht­
beteiligung der Schwerbehindertenver­
tretung
—Ausweitung der Beteiligungsrechte 
analog des Personalvertretungs- und Be­
triebsverfassungsgesetzes 
—Freistellungsregelung nach 38 Be­
triebsverfassungsgesetz mit Teilfreistel- 
lungen (mindestens volle Freistellung 
bei 200 Schwerbehinderten) für die Ver­
trauensleute
-volle Beteiligung bei Bewerbungsver­
fahren von Beginn an!

(Der Autor ist Hauptvertrauens­
mann der Schwerbehinderten 

des Landes Berlin)

Ein Gesetz zur Integration Behinderter steht auf der Tagesordnung. Das derzeit gel­
tende Recht zur Eingliederung Behinderter ist unübersichtlich auf eine Vielzahl von Gesetzen, 
Verordnungen und Satzungen verteilt. Für die Erbringung der Leistungen sind viele verschie­
dene Träger zuständig. Die Zersplitterung des Rechts und die Unübersichtlichkeit der Trä­
gerzuständigkeiten führen immer wieder zu Ungerechtigkeiten. Der Deutsche Bundestag hat 
bereits mehrfach gefordert, die Vorschriften des Rehabilitations- und Schwerbehinderten­
rechts in übersichtlicher Form zusammengefaßt in das Sozialgesetzbuch einzugliedem.

Aus dieser Sicht unterbreitete Manfred Rindt, Ministerialdirigent im Bundesmi­
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Vorschläge für die Gestaltung eines 
einheitlichen Behindertengesetzes, für das folgende Grundsätze gelten sollten:

- Die Integration der Behinderten in die Gesellschaft als Ziel
aller rehabilitati ven Bestrebungen
- Eine frühzeitige Behandlung und Förderung, um Ausmaß und Auswirkungen
der Behinderung gering zu halten
- eine durchgängige Betreuung und Behandlung
- Die Gleichstellung aller Behinderungen und chronischen Erkrankungen 
unabhängig von deren Ursache.

(Quelle: “Präventionund Rehabilitation”, 1/91)
Dr. Erich Tischer
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Ein Brief des Bundespräsidenten
Nachfolgend veröffentlichen wir ei­

nen Brief des Bundespräsidenten, Ri­
chard von Weizäcker, in dem er dem 
ABiDfürdie Dokumentation “Versorgt 
bis zur Unmündigkeit“ dankt.

...Einprägsam und überzeugend stellen Sie darin die For­
derungen des Verbandes dar: ein deutliches Engagement 
für die vollständige Integration von Behinderten in die 
Gesellschaft, die freie Wahlmöglichkeit jedes Menschen 
mit Behinderung in bezug auf Wohnen, Lernen und Ar­
beiten und für ein Miteinander von Behinderten und 
Nichtbehinderten.

Auf dem Weg dorthin werden noch zahlreiche Hürden 
zu überwinden sein. Viele Mitglieder Ihres Verbandes wer­
den die gesteckten Ziele, die richtige Form der Selbst­
verwaltung zu finden, das Schicksal in die eigene Hand 
zu nehmen sowie für Rechte und Verbesserungen zu 
kämpfen, als eine große Herausforderung erfahren.

Durch seine Arbeit und die programmatische Diskus­
sion hat der Verband gegenüber den bereits bestehenden 
westdeutschen Behindertenorganisationen deutlich ge­
macht, für die Betroffenen auch andere Wege als die bis­
lang üblichen gehen zu wollen. Ihre Forderung, daß Men­
schen mit Behinderungen auf allen Ebenen und in allen 
sie betreffenden Belangen selbst entscheiden sollten, muß 
im Bewußtsein der Gesellschaft mehr als bisher veran­
kert und umgesetzt werden.

Einen Teil der Wünsche und Ideen hat der 
Verband...bereits verwirklichen können. Ich danke Ihnen 
dafür und darf annehmen, daß Sie Ihre Arbeit in dieser 
Form fortsetzen werden.

Mit freundlichen Grüßen



7 Behindertenpolitik

Dr. Hans-Dieter Hoyer

Soziale Rehabilitation 
und Zukunft 2000

Nicht nur in den hochrangigen Eröff­
nungsreferaten zum Bundeskongreß für 
Rehabilitation in Düsseldorf wurde ein Zu­
gang zu den neuen Herausforderungen in 
der sozialen Rehabilitation gesucht. Die 
Arbeitsgruppe 19 beschäftigte sich unmit­
telbar mit dieser Problematik und versuch­
te im Sinne der Zielsetzung des Kongres­
ses, den Blick in das kommende Jahrtau­
send zu richten und mit Bezug auf das 
Konzept eines selbstbestimmten Lebens 
ein neues Grundverständnis von sozialer 
Rehabilitation zu gewinnen.

In Referaten und Diskussionen wurde 
insbesondere die Befähigung behinderter 
Menschen zu einem selbstbestimmten Le­
ben im Rahmen barrierefreier Lebensum­
stände als grundlegendes Ziel- und Hand­
lungskonzept der sozialen Rehabilitation 
bestimmt. Die Maßnahmen zur sozialen 
Rehabilitation sind in diesem Grundver­
ständnis auf die Überwindung von Barri­
eren im sozio-kulturellen Umfeld behin­
derter Menschen, in ihrer natürlichen und 
gebauten Lebenssphäre und bei den ver­
kehrstechnischen Gege­
benheiten auszurichten. 
Dabei sind Barrieren indi­
viduell nach Art und Grad 
der Behinderung zu diffe­
renzieren und werden vor 
allem von der Lebenssi­
tuation des behinderten 
Menschen bestimmt.

In der Diskussion spiel­
ten vor allem die Barri­
eren eine Rolle, die sich 
aus den Problemen der 
Rechtsdurchsetzung und 
den unzureichenden

REHA91

tuJ1▼4 ■
Düsseldorf, 23.- 27.10.1991

Rechtsgrundlagen (Anspruchsgrundlagen) 
ergeben und damit den Zugang der behin­
derten Menschen zu den Leistungen der 
sozialen Rehabilitation verhindern oder er­
schweren.

Der Gesetzgeber sollte klar ausweisen, 
was alles zur sozialen Rehabilitation zählt 
und wer dafür im einzelnen zuständig ist. 
Der allgemeine Verweis im Gesetz auf 
“sonstige Leistungen, die erforderlich 
sind, um das Ziel der Rehabilitation zu er­
reichen oder zu sichern’ ’ ist dazu keines­
wegs ausreichend.

Die Rolle der Nachteilsausgleiche als 
Teil der sozialen Rehabilitation hat immer 
mehr an Bedeutung verloren, weil diese 
seit Jahren nicht mehr angepaßt (wie im 
Lohn- und Einkommenssteuerrecht) oder 
sogar abgebaut wurden (wie bei der unent- 
geldlichen Beförderung und der Kfz-Steu- 
erbefreiung). Für behinderte Menschen, 
die außerstande sind, für ihren Lebensun­
terhalt selbst zu sorgen (Grundsicherung), 
kommt es darauf an, das System der Nach­
teilsausgleiche weiter zu entwickeln (u.a. 
Einkommensunabhängigkeit).

Fazit des zweitägigen gemeinsamen 
Ringens von Fachleuten und den Exper­
ten in eigener Sache, den Behinderten, um 

neue Maßstäbe in der so­
zialen Rehabilitation war 
die Erkenntnis, daß die 
gegenwärtig gesellschaft­
lich erbrachten Leistun­
gen mit ihren rechtlich 
ungeklärten Zuständig- 
keits- und Abgrenzungs­
problemen nicht zukunft­
strächtig sind und sich 
nicht als Grundlage für 
eine höhere Lebensquali­
tät behinderter Menscnen 
im kommenden Jahrtau­
send eignen.
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«Marcus Graubner

Selbstbestimmt ja - 
aber nicht zu radikal

Wir zitieren noch einmal in Auszügen 
aus der STÜTZE 23/91, Seite 22:

...besonders unsere westdeutschen 
Freunde fahren hartes Geschütz gegen 
die bestehenden Sondereinrichtungen 
auf. Ghettoisierung und mangelnde Le­
bensertüchtigung - dies sind an sich 
stichhaltige Gegenargumente, die ihre 
Berechtigung für die Behinderten haben 
können, wo es das Schädigungsprofil 
erlaubt, auch außerhalb einer solchen 
Sondereinrichtung zu lernen und zu le­
ben.

Aber der großen Zahl der psychisch 
sowie mehrfach Geschädigten würde die 
schützende Gemeinschaft Gleichbetrof­
fener genommen...

...Würdendie Behinderten nicht auch 
zum Spielball der Aggressionen ihrer ih­
nen physisch und psychisch überlege­
nen Kameraden?

...Nun, diese Erkenntnis ist nicht neu, 
aber den “radikalen Kräften” ist es 
wohl noch nicht selbstbestimmt genug...

...Ein Behindertenverband sollte sich 
nicht als Plattform für radikale Strömun­
gen hergeben...

8

Integration als 
gemeinsames Ziel

Die Stellungnahme des Kreisverbandes 
Stendal in der STÜTZE 23/91 war Gegen­
stand der Beratung des geschäftsführen­
den Vorstands am 23. November 1991. Im 
§2 unserer Satzung ist formuliert: ‘ ‘ Seine 
Aufgabe (gemeint ist der ABiD) besteht 
darin, die Interessen der Menschen mit Be­
hinderungen, ihrer Angehörigen, ihrer 
Freunde und all derer, die mit ihnen leben, 
zu fördern und zu vertreten”. Der ABiD 
ist eine Organisation von Menschen mit 
und ohne Behinderung.

Wir verstehen Integration als einen Pro­
zeß, der sowohl Menschen mit Behinde­
rung, ihre Angehörigen und Freunde so­
wie ständige Helfer als auch alle sogenann­
ten Nichtbetroffenen gemeinsam verbin­
det. Wir betonen ausdrücklich, daß wir in­
nerhalb unseres Verbandes nicht eine Dis­
kriminierung durch eine andere Diskrimi­
nierung ersetzen.

Die Praxis zeigt, daß generell bei Wah­
len in verantwortliche Funktionen in erster 
Linie Menschen mit Behinderung ohne 
Quotierung gewählt werden

Der geschäftsführende Vorstand

\f£ckhard Porst

^Darf es etwas radikaler sein,
Herr 2. Kreisverbandsvorsitzender?

Mit dem Verlangen nach Selbstbestimmung verhält es sich wie mit den Trom­
peten von Jericho. Dort, wo sie ertönen, geraten Mauern ins Wanken und stürzen 
Tempel ein. Diese Kraft entfaltet sich im gesellschaftlichen als auch privaten Be­
reich. Jeder kennt die Krisen der Pubertät an sich selbst.
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Es wäre schon ein gehöriges Wunder, bliebe dem ABiD ausgerechnet bei der Frage 
nach einem selbstbestimmten Leben für behinderte Menschen die interne Ausein­
andersetzung erspart. Hier sind die Vorurteile nicht nur meterdick, sondern die 
gewählte Haltung scheidet unweigerlich die Geister.

Entweder man akzeptiert, daß Behinderte selbst bestimmen, wo sie wollen, oder 
man tut es eben nicht. Akzeptiert man, dann heißt das, auch hinzunehmen, daß sie 
möglicherweise eine Wahl treffen, die der eigenen Meinung widerspricht.

Die Gegner von Sondereinrichtungen haben nichts weniger im Sinn, als ande­
ren zu verbieten, wo und wie sie wohnen wollen. Sie hegen nicht die Absicht, Formen 
des Zusammenlebens von Menschen, die auf freiwilliger Grundlage beruhen, zu 
unterdrücken. Sie wenden sich allein gegen Zwang.

Bis heute können behinderte Menschen in der BRD nicht entscheiden, wo sie 
wohnen und leben möchten. Das entscheiden gewöhnlich Ärzte und Sozialarbeiter 
für sie. Ihre Wünsche spielen kaum eine Rolle. Die Kriterien, nach denen über sie 
entschieden wird, sind Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigleit und Sparsamkeit. Mit 
diesen Zuständen befindet sich die BRD im Vergleich zu anderen Industriestaa­
ten auf mittelalterlichem Niveau.

Die vielen alltäglichen Beispiele aus den umliegenden Ländern zeigen: Es sind 
nicht “Schädigungsprofile”, die Behinderten ein Leben in der eigenen Wohnung 
und die Führung eines eigenen Haushalts verwehren, sondern die betriebene So­
zialpolitik und die geschaffenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

dritter von rechts: Eckhard Porst
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Nehmen wir als aktuelles Beispiel die Vorschläge von CDU und SPD zur Pflegever­
sicherung. Beide Parteien behaupten, sie gäben der ambulanten Betreuung den Vor­
rang. Doch mehr als zwei Stunden ambulante Hilfe soll nicht bezahlt werden. Im Heim 
dagegen werden die Kosten in unbegrenzter Höhe übernommen. Welche Wahl hat jetzt 
ein behinderter Mensch, der täglich 10 Stunden Hilfe benötigt?

Wer im Heim lebt, der verliert die Verfügung über seine Person. Was er zu tun und 
zu lassen hat, bestimmen Heimordnung und Personal. Auch daran ändern die Versi­
cherungsvorschläge von CDU und SPD nichts. Geld von der Versicherung erhält nicht 
etwa der Hilfsbedürftige, damit er die für ihn erbrachte Dienstleistung bezahlen kann, 
sondern der Heimbetreiber. Der ist dadurch dem Geldgeber verpflichtet. Den Geldgeber 
interessiert in einer richtigen Marktwirtschaft nur eins, die Zinsen, die er für das ver­
liehene Geld erhält. Um diese zu erwirtschaften, muß der Träger das Heim effizient be­
treiben. Er ist deshalb an pflegeleichten “Geschädigten’ ’ interessiert. Wovor beschützt 
das Heim eigentlich? Sind es wirklich die ‘ ‘physisch und psychisch überlegenen Ka­
meraden”, vor deren Aggressivität Behinderte bewahrt werden müssen?

Wer sich in der Marktwirtschaft behaupten will, der muß seine Interessen nicht nur 
kennen, sondern auch ausdrücken und konsequent verwirklichen. Es ist geradezu schäd­
lich, wenn Behinderte in ihrer eigenen Organisation nicht das erste und letzte Wort be­
sitzen. In den alten Bundesländern gibt es praktisch keinen Verein oder Verband, in 
deren Vorständen und Entscheidungsgremien nicht mehrheitlich Nichtbehinderte sä­
ßen. Bringt das Behinderten Vorteile bei der Wahrnehmung ihrer ureigenen Interessen?

Nehmen wir wieder die Pflegeversicherung als Beispiel. Fast alle traditionellen Ver­
bände unterstützen sie. Was sagen die Mitglieder?

In Deutschland will niemand freiwillig in ein Alten- oder Pflegeheim. Lieber brächten 
sie sich um, beteuern viele zur Bekräftigung. Warum stellen sich die Spitzen der mei­
sten Verbände gegen dieses eindeutige Votum? Sind alle Behinderten zu dumm, ein­
zusehen, was gut für sie wäre?

Ein klares Bekenntnis der eigenen Interessen schadet einer fruchtbaren Zusam­
menarbeit mit anderen nicht. Welche Aufgaben hätte ein Behindertenverband auch 
sonst, als die Interessen seiner Mitglieder radikaler zu vertreten als die Gewerk­
schaft und Parteien vermögen!

Diese Radikalität muß sich in der personellen Besetzung der Gremien wider­
spiegeln. Man kann nicht einerseits chancengleiche Teilnahme am Leben der Ge­
sellschaft ersteben und einfordern und andererseits in den eigenen Reihen Behin­
derte nicht für sich selbst Verantwortung tragen lassen.

Fazit. Behinderte Menschen haben das Recht, selbst zu bestimmen, wo und wie sie 
wohnen wollen. Dieses Recht läßt sich nur verwirklichen, wenn die Bevorzugung der 
stationären Unterbringung und Versorgung aufgegeben wird. Für den Neubau von Hei­
men dürfen kerne Gelder mehr ausgegeben werden. Die Verfügung über das Geld, das 
erforderlich ist, um die Kosten bedarfsgerechter Hilfe und Pflege zu bezahlen, gehört 
allein in die Hände der Behinderten.



ii Wundertierchen

Daniela Reinhold

“Sie sind zu selten”

Seltene Exemplare, eben Wundertier­
chen, stellen wir für große Teile der 
nichtbehinderten Bevölkerung mitunter 
dar. Dies betrifft unsere Behinderung 
selbst, aber auch die Art und Weise, wie 
wir leben, wie wir die Schwierigkeiten 
dieses Lebens bewältigen. So enthält die 
unverhoffte Begegnung mit “denen vom 
anderen Stern ’ ’ - immer noch ist ja die 
Gesellschaft nichtffäfauf eingestellt, 
daß es Menschen gibt, die in ihren Le­
bensäußerungen von der Masse abwei­
chen - auch viel Ver-wunder-liches oder 
Be-wunder-ndes. In dieser Rubrik 
möchten wir solche Toffkuriosen - All­
tagsgeschichten erzählen, Geschichten 
von Situationen, indenensichdie “Ster­
ne“ begegneten und eben nicht nur 
Leid und Wut freisetzten, sondern 
auch Komik, Selbstironie, Wunder­
sames... So wie ein Gespräch mit 
meinem Orthopädie-Techniker 
zum “Aufhänger “ dieser Ru­
brik wurde. Bitte schreiben 
Sie uns also, was Sie da mit­
unter erleben!

Meine Prothese hielt 
mir wieder einmal nicht 
stand. Und der Techniker 
fand keine Zeit mehr, ver­
tröstete mich auf die 
nächste Woche. Er müs­
se zu einem Lehrgang, 
neue Prothesentypen sei­
en entwickelt worden, und er wolle sich informieren. Meine Frage war klar: “ Springt 
dabei wenigstens etwas für mich heraus?” “Nein”, sagte er: “Sie sind zu selten.” 
So, dachte ich, kann man auch Komplimente machen und ertrug die Wartezeit (fast)
geduldiger!



Behindertenpolitik

Joachim Erhardt

Trägerschaften übernehmen - aber wie?
Jeder Verband ist bestrebt, Trägerschaften von Einrichtun­

gen und Objekten zu übernehmen, um bessere Integration von 
Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Da nun viele 
Organisationen an Trägerschaften interessiert sind, bedarf es einer 
sorgfältigen Vorbereitungsphase um zu vermeiden, daß vom 
gleichen Träger gleiche Objekte angegangen werden, fiir die nur 
Potential für einen Träger vorhanden ist. Damit wird unnötig 
Zeit und Geld verschwendet, das dann an anderer Stelle fehlt. 
Wir sollten also gründlich prüfen, wo sich Lücken in der Be­
treuung behinderter Menschen auf tun und diese dann mittels einer 
Trägerschaft schließen, also mittels Einrichtungen, die von Ver­
bänden (freien Trägem) neu geschaffen oder zur Weiterführung 
übernommen werden, wie z. B. Sozialstationen, Pflegedienste, 
Fahrdienste für Behinderte, Tagesstätten, Beratungszentren, Früh­
fordereinrichtungen, Schulen für Behinderte, Stätten der Ge­
schützten Wohnung, Seniorenheime usw.

Wichtig ist immer, nach welchen Kriterien eine Trägerschaft
vorbereitet wird, wobei diese kein Dogma sind, sondern den örtlichen Gegebenheiten und 
speziellen Bedürfnissen angepaßt werden müssen. In der Vorbereitungsphase müssen 
folgende Punkte durchdacht werden:

1. Ermittlung, welche Trä­
gerschaft übernommen 
werden soll

2. Bewertung und Analy­
se der geplanten Tra- 
gerschatt

3. Erstellung einer Kon­
zeption ""
schalt

-Welches Problem soll gelöst werden, das von den eigenen 
Mitgliedern immer wieder aufgeworfen wird?

-Für welche Objekte suchen die Kommunen freie Träger? 
-Liegt ein Bedarf vor und wie groß ist er?
-Haben andere Verbände schon ähnliche Einrichtungen 

im Territorium?
-Hat ein Vorstand im Territorium bereits einen Antrag auf 

die vorgegebene Trägerschaft gestellt?
-Bedarfund Zielstellung 

zeption zur Träger- -Auslastung
-benötigtes Personal
-benötigte Fläche, Gebäude

4. Finanzielle Sicherung -Lohn und Gehalt für Mitarbeiter
der Trägerschaft -Mieten, Pachten, Kredite, Darlehen

-Mittel für Bauausführung usw.
5. Einbeziehung der Lan- -zur Findung von Verbänden im Land, die schon ähnliche

desverbände Trägerschaften gelöst haben
-Erfahrungsaustausch

6. Wichtige Vertragsab- -Mietverträge, Pachtverträge 
schlösse -Pflegesatzkosten

-Krankenkassen 
-Kommunen usw.

7. Klärung eines mögli­
chen Anschlusses an ei­
nen Spitzenverband der 
freien Wohlfahrtspflege 
zur Realisierung des 
Projektes

Nach meinem Dafürhalten müssen erst diese Voraus­
setzungen erfüllt sein, damit die Betreuung, Beratung 
und Begleitung behinderter Menschen durchweg ab­
gesichert ist. Nur so ist es möglich, unsere Aktivitä­
ten auf alle Behinderungsarten auszudehnen.



Ernst Haase

Invalidenrenten
Umwertung ist keine Feststellung!

Als Nachtrag zu meinem Beitrag im Heft 22/91 sowie zum Interview mit Herrn Dr. 
Ammermüller (Heft 24/91) möchte ich hier zwei Hinweise geben.

1. Weiterbeschäftigung von Invalidenrentnem (ab 01.01.92 erstmals EU-Rentner) 
im Widerspruch zu den Tarif werken?

Da es bereits wieder Diskussionen zur Auslegung und Anwendung des ab Januar 1992 
geltenden Rechts für die berufstätigen Invalidenrentner gibt, hierzu folgende Anmer­
kung (am Beispiel öffentlicher Dienst):

In Berlin wurde gemäß der vom damaligen Bundesinnenminister, Herrn Schäuble 
(siehe STÜTZE 11+12/91, Seite 52) vertretenen Rechtsauffassung die Regelung ge­
troffen, daß vom § 59 BAT-0 (Beenden des Arbeitsverhältnisses bei Feststellung der 
EU bz. BU) für die bei Inkrafttreten des Tarifvertrages bestehenden Arbeitsverhältnisse 
mit Invalidenrentnem nicht Gebrauch zu machen ist.

Auch ab 01.01.1992 (Umwertung der Invalidenrenten) gilt weiterhin für die berufs­
tätigen Bestands-Invalidenrentner, daß die Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit nicht festge­
stellt wird.

Mit der per Rentenüberleitungsgesetz festgelegten Vereinheitlichung der in beiden 
Rentenrechtssystemen verwendeten Begriffe für behinderungsbedingte Erwerbsmin­
derung, erfolgt erst einmal keine Gesundheitsprüfung, -einstufung oder sonstige Ein­
zelfallentscheidung, sondern nur die Umwertung in eine neue Bezeichnung mit an­
deren gesetzlichen Regelungen zum Zuverdienst.

Wem trotzdem vom Arbeitgeber mit Bezug auf die Umwer- 
Otung die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses droht, sollte sich 

mit Unterstützung durch die Schwerbehindertenvertretung, 
den Personalrat und die Hauptfürsorgestelle dagegen wehren.

2. Mitwirkungspflicht

Mit dem Umwertungsbescheid wird jeder Invalidenrentner 
auf seine Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung über jede be­
stehende und künftige Beschäftigung oder Tätigkeit mit ei­
nem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen von mehr als 400 
DM hingewiesen.



Hierzu ist einfach zu bemerken, daß dieser Hinweis sehr ernst zu nehmen ist (bei 
der augenblicklichen Informationslage der Rententräger scheint mir auch eine Fehl­
meldung ratsam). Nach den §§60 und 66 des SGB I (Sozialgesetzbuch, Erstes Buch, 
Allgemeiner Teil) ist der Betroffene zur Mitwirkung verpflichtet. D.h. er muß als 
Leistungsberechtigter die Tatsachen selbständig und beweiskräftig unverzüglich 
mitteilen.

Sollte dies nicht erfolgen, kann die Rentenversicherung ‘ ‘ohne weitere Ermitt­
lung die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versa­
gen”. Leistungsvoraussetzung für eine EU-Rente ist u.a. ein Nichtüberschreiten 
des Zuverdienstes von maximal 400 DM.

Zu all diesen Fragen und Problemen erbittet die Redaktion Ihre persönlichen 
Erfahrungen. Herr Haase ist gegenwärtig nur über die Adresse der Redaktion er­
reichbar.

Was wird aus der Invalidenrente für Behinderte?
Auch diese Invalidenrente wird ab 1992 

als Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente 
geleistet. Da hier aufgrund fehlender Bei­
träge eine Umwertung nicht möglich ist, 
wird der am31.12.1991 zustehende Betrag 
insgesamt als Auffüllbetrag - auch über 
den 31.12.1995 hinaus - weitergezahlt. 
Trotzdem kann - bei künftiger Aufnahme 
einer Beitragszahlung - ein Anspruch auf 
eine dynamische Rente wegen Erwerbs­
unfähigkeit erworben werden. Vorausset­
zung ist, daß der Versicherte

- bereits vor Erfüllung der Wartezeit von 
fünf Jahren tatsächlich erwerbsunfähig im 
Sinne des SGB VI war und seitdem unun­
terbrochen erwerbsunfähig ist und

- die Wartezeit von 20 Jahren mit Bei­
tragszeiten erfüllt hat.

Als Pflichtbeitragszeiten gelten bei die­
sem Personenkreis bereits die Zeiten des 
gewöhnlichen Aufenthaltes im Beitritts­
gebiet vom 1. Juli 1975 bis 31. Dezember 
1991, sofern die nach Vollendung des 16.

Lebensjahres und nach Eintritt der Er- 
weibsunfahigkeit liegen. Danach kann also 
ein Behinderten-Invalidenrentner, der 
auch erwerbsunfähig ist, am 31 .Dezember
1991 bereits bis zu 198 “Beitragsmona­
te’ ’ zurückgelegt haben. Die an der War­
tezeit von 20 Jahren noch fehlenden (min­
destens 42) Monate können ab 1. Januar
1992 - sofern keine versicherungspflich­
tige Beschäftigung ausgeübt wird - auch 
durch freiwillige Rentenversicherungsbe­
iträge erworben werden. Der Bezug einer 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähig­
keit zählt allerdings nicht für die Warte­
zeit mit. Wer an einer freiwilligen Bei­
tragszahlung interessiert ist, sollte sich 
noch im Jahre 1992 mit seinem zuständi­
gen Rentenversicherungsträger in Verbin­
dung setzen

(Es antwortete Herr Barkmin von 
der Bundesversicherungsanstalt 

für Angestellte)



Verbesserung bei Kfz-Hilfe
Das Kabinett der Bundesregierung be­

schloß eine Änderung der am 1. Okto­
ber 1987 in Kraft getretenen Verordnung 
über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen 
Rehabilitation. Im einzelnen geht es um 
die beiden folgenden NEUREGELUN­
GEN:

1. Auch in den neuen Ländern sollen 
die einkommensabhängigen Leistungen 
nach der Verordnung so festgesetzt wer­
den können, daß dem erklärten Ziel der 
Verordnung, einen spürbaren Beitrag 
zur dauerhaften beruflichen Eingliede­
rung besonders betroffener Behinderter 
zu leisten, Rechnung getragen wird.

Die Förderung bei der Kraftfahrzeugs­
beschaffung bemißt sich gemäß §6 der 
Verordnung nach einer Tabelle, die von 
dem Verhältnis des anrechnungsfähigen 
Nettoeinkommens des Behinderten zu 
der monatlichen Bezugsgröße nach 18 
SGB IV ausgeht.

2. Der Bemessungsbetrag nach §5 
der Verordnung wird von derzeit 16.000 
DM auf 18.000 DM angehoben. Die 

derzeit maßgeblichen Einkommensgren­
zen für die Festsetzung von Leistungen 
nach dieser Verordnung im Bereich der 
neuen Bundesländer beeinträchtigen die 
Möglichkeit, die berufliche Eingliede­
rung Behinderter mit den erprobten In­
strumentarien der Verordnung auch in 
den neuen Bundesländern zu realisieren. 
Diese Situation hatte zu Protesten Be­
troffener und der Behindertenverbände 
geführt.

Aus diesem Grund sieht die Vorschrift 
eine Anpassung der Einkommensgren­
zen in den neuen Ländern vor. Dadurch 
wird gewährleistet, daß Behinderte, die 
wegen Art oder Schwere ihrer Behinde­
rung zum Erreichen ihres Arbeitsplatzes 
zwingend auf ein Kraftfahrzeug ange­
wiesen sind, anders als bisher die im Ein­
zelfall erforderliche Kraftfahrzeughil­
fe erhalten.

(Quelle: Sozialpolitische Um­
schau Nr. 356/1991; entnommen der 

BAR-Information Nr.8/1991)

Aus der Rechtssprechung...
Sozialhilfe: Kein Auto für Behinderte ohne Beruf

Ein nicht berufstätiger Behinderter 
kann von der Sozialhilfe weder die 
Übernahme der Versicherungsprämie 
noch eine Betriebskostenpauschale für 
sein Auto verlangen, wenn er öffentli­
che Verkehrsmittel, Taxis oder Behin- 
derten-Fahrdienste benutzen kann, um 
am Leben in der Gemeinschaft teilzu­
nehmen. Eine entsprechende Entschei­
dung hat das Oberverwaltungsgericht in 
Münster (OVG) getroffen, das damit im 

Eilverfahren eine entgegengesetzte 
einstweilige Anordnung des Kölner Ver­
waltungsgerichtes korrigierte:

Im vorliegenden Fall hatte eine Köl­
nerin, die wegen einer Muskelkrankheit 
auf den Rollstuhl angewiesen ist, beim 
Träger der Sozialhilfe die Übernahme 
der Versicherungskosten und eine Be­
triebskostenpauschale für ihr behinder­
tengerechtes Auto beantragt. Für die 
Anschaffung des Fahrzeuges hatte sie



vor einigen Jahren Zuschüsse erhalten, 
als sie noch berufstätig war. Die Sozi­
alhilfeabteilung lehnte ihren Antrag je­
doch mit der Begründung ab, die Behin­
derte könne ihre Erledigungen auch mit 
ihrem Elektro-Rollstuhl oder mit Behin- 
derten-Fahrdiensten bewältigen. Für 
Fahrten zum Arzt und zur Krankengym­
nastik müsse ohnehin die Krankenkas­
se aufkommen.

Das Oberverwaltungsgericht hat diese 
Auffassung gebilligt. Die Antragstelle­
rin sei nicht auf ein Kraftfahrzeug an­

gewiesen, zumal ihr ein Elektro-Roll­
stuhl zur Verfügung stehe und sie von 
einer Pflegekraft rund um die Uhr be­
treut werde. Auch für Fahrten zur Kran­
kengymnastik, zum Schwimmen, zum 
Besuch von Familienmitgliedern oder 
zum Arbeitsamt brauche die Behinderte 
kein eigenes Auto zu besitzen.

(Quelle: Pressedienst Nr. 7/12, 
Landschaftsverband Rheinland, 

Landeshaus, 5000 Köln 21; 
entnommen der BAR-Information 

Nr. 8/1991)

Dieses Urteil unter RECHT veröffentlichen zu müssen, ist penetrant. Eingedenk 
der Tatsache, daß in der Regel der öffentliche Nahverkehr nicht behindertenge­
recht, Taxi fahren zu teuer und für E-Rolli-Fahrer unmöglich ist und die Behin­
dertenfahrdienste ausgesprochen kundenunfreundlich sind, hätte dieses Urteil unter 
SKANDAL plaziert werden müssen.

Wieder einmal wird schmerzhaft deutlich: Recht ist nicht Gerechtigkeit.
Die Redaktion


































